
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen Präsenz 
 
 
1. Voraussetzung für die Anmeldung ist ein positiver Abschluss der 8. Schulstufe und die Erfüllung der gesetzlichen 

Schulpflicht. 
 
 

2. Die HMS-Kursbeitragsgarantie stellt sicher, dass der umseitig vereinbarte Kursbeitrag für die vereinbarte 
Lehrgangsdauer unverändert bleibt. Kommt es zu einer Kursunterbrechung, wird für den Fortsetzungszeitraum der 
dann geltende Kursbeitrag verrechnet. Bei Unterbrechungen aus Anlass des Präsenz-/Zivildienstes oder schwerer 
Krankheit ist eine Stilllegung des Vertrages für maximal ein Semester möglich. 

 

 
3. Zahlungsbedingungen/Zahlungsverzug: Der Gesamtkursbeitrag kann in Monats- oder Semesterraten bezahlt 

werden. Die Kursgebühr bei monatlicher Zahlung ist umseitig angeführt. Bei Vorauszahlung mindestens eines 
Semesterbeitrags wird ein Rabatt von 5% gewährt. Der monatliche Kursbeitrag ist spätestens bis zum 10. Tag des 
Monats fällig. (fix) 
Sollte die/der Zahlungspflichtige 4 Wochen lang den Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen, ist die 1A 
Maturaschule GmbH berechtigt pro Mahnung pauschale Mahnspesen in Höhe von EUR 10,00 zu verrechnen. Kommt 
die/der Zahlungspflichtige 8 Wochen nach der ersten Fälligkeit den Zahlungsverpflichtungen nicht nach, ist die 1A 
Maturaschule GmbH berechtigt vom Vertrag zurückzutreten. 
 
 

4. Kündigung: Die Teilnehmerin/Der Teilnehmer kann den Kurs erstmals nach 12 Monaten beenden. Nach Ablauf der 
ersten 12 Monate des Vertrages ist die Beendigung jeweils zum Semesterende möglich. Die Kündigung muss 
schriftlich, unter Einhaltung der nachstehenden Termine, einlangen. Die Kündigung muss bis 31. Dezember, wirksam 
mit 31. Jänner, beziehungsweise bis 31. Juli, wirksam mit 31. August, einlangen. Eine Abmeldung vom 
Vorbereitungskurs ist vor Kursbeginn möglich. 
Bei einer Abmeldung bis 4 Wochen vor Kursbeginn ist diese kostenfrei. Bei einer Abmeldung innerhalb der letzten 4 
Wochen vor Kursbeginn, schuldet die/der Zahlungspflichtige drei Monatsbeiträge. 
 
 

5. Die Teilnehmerin/Der Teilnehmer bzw. die/der Zahlungspflichtige ist verpflichtet jede Änderung der persönlichen 
Daten (u.a. Name, Adresse, Telefonnummer) der 1A Maturaschule unverzüglich bekanntzugeben. 

 
 
6. Kursunterlagen/Gebühren der Externistenkommission: Der in diesem Vertrag vereinbarte Kursbeitrag, deckt die 

Kosten des Vorbereitungsunterrichts. Schulbücher und sonstige Kursunterlagen sind davon nicht umfasst und müssen 
gesondert bezahlt werden. Gebühren, die die Externistenkommission für die Zulassung, den Antritt zu einzelnen 
Prüfungen oder sonstige Leistungen verrechnet, sind vom Kursbeitrag nicht abgedeckt. 

 
 
7. Die 1A Maturaschule weist darauf hin, dass jeder Vorbereitungskurs nur dann stattfinden kann, wenn sich genügend 

TeilnehmerInnen anmelden. Findet ein Kurs nicht statt, wird dies der/dem TeilnehmerIn spätestens eine Woche vor 
Kursbeginn bekannt gegeben und sämtliche durch die/den Zahlungspflichtigen erfolgten Zahlungen rückerstattet. 

 
 
8. Der Vorbereitungskurs findet in der Zeit von September bis Juni statt. Während der Schulferien findet kein Unterricht 

statt, sollte eine monatliche Zahlung gewählt worden sein, sind jedoch auch während der Ferienzeiten die 
Monatsbeiträge zu entrichten. 

 
 
9. Die Teilnehmerin/Der Teilnehmer erteilt gemäß § 4 Z 14 DSG 2000 die Zustimmung, dass die persönlichen Daten, 

das sind Name, Adresse, Geschlecht, Geburtsdatum, Sozialversicherungsnummer, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, 
zur ausschließlichen Datenverarbeitung durch die 1A Maturaschule GmbH bis auf Widerspruch (§ 28 DSG 2000) 
verwendet werden dürfen. Die Kursteilnehmerin/Der Kursteilnehmer stimmt mit ihrer/seiner Unterschrift zu, per E-Mail 
über Neuigkeiten und Angebote benachrichtigt zu werden. Diese Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden. 


